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Euthanasie 1ın Europa

Wıe der moderne Mensch stirbt, 1STt zumındest ıIn den westlichen Industrienatio-
81801 Gegenstand eınes oroßen Interesses. Deutlich wırd das EFW den vielen
Veröfftentlichungen, die sıch mı1t diesem etzten Lebensabschnitt beschäftigen.
Berichte ber den einsamen 'Tod 1n Krankenhäusern, Altenheimen der Hau-

schrecken auf uch die gute medizinısche Versorgung in uUunNseTer Gesell-
schaft, die den 'Tod Umständen lange aFrten läfßst, o1bt einıgen denken,
zumal die dadurch gyeschenkte Lebenszeıt sehr schmerzvoll se1ın annn Hınzu
kommt die Wahrnehmung eıner angeblich vorhandenen Verdrängung des 18i
dens, die auch seıne verdichtetste Form, den Tod, umtafßt.

Die 1er 11U  —— angerissenen Thementelder inspırıeren offensichtlich Inıtiatı-
VCN, die Schieflagen oder Mängel beheben wollen. Dazu gehört die Suche ach
eıner AÄAntwort auf die rage, WAann enn die „Apparatemedizın“ zurückstehen
musse ZUgUNSICH elnes „würdigen“ Todes, eın Wort, das allerdings 98058 mıt Vor-
sıcht gebrauchen 1St, da CS eıne Vielzahl pejoratıver Verwendungsmöglıchkei-
ten bırgt. (3anz eintach gesprochen geht 6S die Bereıitschaft, eınen Todkran-
ken auch wirklıiıch sterhben lassen. Die Kongregatiıon für die Glaubenslehre
tormuliert dieses Anlıegen SO° AES 1STt iın UNSEeETITETL Zeıt sehr wichtig, gerade ın der
Todesstunde dıe Würde der menschlichen Person un die christliche Bedeutung
des Lebens wahren un sıch VOTL eıner gewissen ‚ Technisierung‘ hüten, die
der Getahr eines Mißbrauchs AaUSQESCIZL 1St So spricht INan Ja heute auch VO

‚Recht auf Kod:.Lars Reuter  Euthanasie in Europa  Wie der moderne Mensch stirbt, ist zumindest in den westlichen Industrienatio-  nen Gegenstand eines großen Interesses. Deutlich wird das etwa an den vielen  Veröffentlichungen, die sich mit diesem letzten Lebensabschnitt beschäftigen.  Berichte über den einsamen Tod in Krankenhäusern, Altenheimen oder zu Hau-  se schrecken auf. Auch die gute medizinische Versorgung in unserer Gesell-  schaft, die den Tod unter Umständen lange warten läßt, gibt einigen zu denken,  zumal die dadurch geschenkte Lebenszeit sehr schmerzvoll sein kann. Hinzu  kommt die Wahrnehmung einer angeblich vorhandenen Verdrängung des Lei-  dens, die auch seine verdichtetste Form, den Tod, umfaßt.  Die hier nur angerissenen Themenfelder inspirieren offensichtlich zu Initiati-  ven, die Schieflagen oder Mängel beheben wollen. Dazu gehört die Suche nach  einer Antwort auf die Frage, wann denn die „Apparatemedizin“ zurückstehen  müsse zugunsten eines „würdigen“ Todes, ein Wort, das allerdings nur mit Vor-  sicht zu gebrauchen ist, da es eine Vielzahl pejorativer Verwendungsmöglichkei-  ten birgt. Ganz einfach gesprochen geht es um die Bereitschaft, einen Todkran-  ken auch wirklich sterben zu lassen. Die Kongregation für die Glaubenslehre  formuliert dieses Anliegen so: „Es ist in unserer Zeit sehr wichtig, gerade ın der  Todesstunde die Würde der menschlichen Person und die christliche Bedeutung  des Lebens zu wahren und sich vor einer gewissen ‚Technisierung‘ zu hüten, die  der Gefahr eines Mißbrauchs ausgesetzt ist. So spricht man ja heute auch vom  ‚Recht auf Tod‘, ... das Recht, in ruhiger Verfassung mit menschlicher und  christlicher Würde sterben zu können.“! Dies ist also ein Aufruf zu einem mora-  lischen Handeln, das die Verhältnismäßigkeit der Mittel berücksichtigt.  Dieses Sterben ist für viele Kranke aber mit erheblichen Schmerzen verbun-  den. Sie weitestgehend zu lindern, ist das Anliegen der „Palliativmedizin“ bzw.  der „palliativen Behandlung“. Im weiteren Sinn umfaßt sie auch die Schulung  und Begleitung derjenigen, die mit sterbenden Menschen umgehen, insbesondere  des Pflegepersonals und der Familienangehörigen. Als bekanntes Beispiel für  eine solche Behandlung läßt sich etwa die Einrichtung der Hospize (Sterbeklini-  ken) anführen, die seit etwa fünfundzwanzig Jahren bestehen. Das erste Haus  dieser Art, das „St. Christopher’s Hospice“, wurde 1967 in England eröffnet. In-  zwischen gibt es allein in Großbritannien und Irland einhundert unabhängige  Hospize und vier unterschiedlich institutionalisierte Formen der Sterbebeglei-  tung, nämlich Hospiz, Hauspflege, Krankenhausgruppen und Tageshospize.  545das Recht, in ruhiger Verfassung muıt menschlicher und
christlicher Würde sterben können.“ Dies 1St also eın Aufruf eınem LLOTAU-

ischen Handeln, das die Verhältnismäßigkeıit der Mıttel berücksichtigt.
Dieses Sterben 1St für viele Kranke 1aber mıt erheblichen Schmerzen verbun-

den S1e weıtestgehend lındern, 1St das Anlıegen der „Pallıatiıvmedizin“ bzw
der „pallıatıven Behandlung“. Im weıteren Sınn umta{(t S1Ee auch die Schulung
un Begleitung derjenıgen, die mMı1ıt sterbenden Menschen umgehen, insbesondere
des Pflegepersonals un: der Familienangehörıigen. Als bekanntes Beıispiel tür
eiıne solche Behandlung alßt sıch etwa die Einrichtung der Hospize (Sterbeklini-
ken) anführen, die se1lt eLIwa fünfundzwanzıg Jahren bestehen. Das Haus
dieser Art; das St Christopher’s Hospice“, wurde 967 in England eröffnet. 15
zwıschen o1bt CS alleın in Großbritannien un Irland einhundert unabhängıge
HMospize un 1er unterschiedlich institutionalısierte Formen der Sterbebeglei-
L(ung, nämlıich Hospıiz, Hauspflege, Krankenhausgruppen un: Tageshospize.
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IDiese Einrichtungen besitzen natürlıch historische Vorläuter. Dazu zählen die
„Gasthäuser“ und „Hospize“ des Miıttelalters ebenso W1€ die „Hospizbewe-
gun  ‚s iın der 7zweıten Hälfte des Jahrhunderts, die durch Ordensschwestern
ınsbesondere in Grofßßbritannıien, 1mM geringeren Umfang auch in Frankreich IN1t1-
lert wurde und bald vielen Neugründungen tührte.

Innerhalb der „pallıatıven Behandlung“ o1bt CS auch die Praxıs, den Patiıenten
durch die Verabreichung VO Beruhigungsmitteln ın eınen künstlichen Schlaf
VELTSETZEDNS weıl der Patıent aufgrund unerträglicher Schmerzen darum bıttet. FEın
solches Verfahren heilst ZU Beıispıel die französıische Bischofskonfterenz Zut,
tern die verabreichten Miıttel 1Ur Z Schmerzliınderung dienen, S1Ce also nıcht
dırekt) Z 'Tod führen.

Allerdings wächst VO diesem Punkt ausgehend auch d1e Gefahr, die Grenze
ZUFT aktıven vorzeıtigen Beendigung des Sterbens überschreıiten, WECNN auch
vorzugsweılse auft ausdrücklichen Wunsch des Patiıenten hın, Z Sterbehilfe also,
die auch „Euthanasıe“ gCeNANNT wiırd Es handelt sıch annn eınen Akt der ak-
tıven der passıven Tötung bzw Hılte ZALT: Selbsttötung, Je nachdem, W1€ sehr
der Kranke och eıgenen Handlungen tahıg SE also ob beispielsweise in
der Lage 1St; selbst eın Medikament nehmen der nıcht. Allgemeiner CS
drückt bezieht sıch dieser Begriff auf jede Handlung, die darauf abzıelt, den 'Tod
eiınes Kranken, der das treiwillie wünscht, aktıv der passSıVv, das heilst durch UUn-
terlassung, herbeizuführen, ıhm ein weıteres Leiden IDiese eti-
nıtıon tindet sıch ın dieser der Ühnlicher Form 1ın etliıchen Stellungnahmen.

Die Erlaubtheit bzw Straffreiheit eıner solchen Handlung wiırd ZUET: eıt iın der
dıiskutiert, sSCHAUCI ZESAYL in den Ausschüssen des Europaparlaments.

Gleichzeıitig o1bt CS in einıgen Ländern Europas Bestrebungen, eine solche Di1s-
kussıon im Hınblick auf eıne Änderung der geltenden Rechtsprechung auch auf
nationaler Ebene tühren. Wıe 1STt 1U der gegenwartıge Stand der Dıinge?

Das Wort „Euthanasıe“ wırd ZUT Bezeichnung unterschiedlicher Inhalte be-
Das Deutsche Universalwörterbuch des Duden o1bt rei Bedeutungen

»1c a) Erleichterung des Sterbens, bes durch Schmerzlinderung miıt Nar-
kotika;: absıichtliche Herbeiführung des Todes eines unheilbar Kranken durch
Anwendung VO Medikamenten od durch Abbruch der Behandlung. (ns VeCI-

hüll.) natiıonalsoz1ialıstisch verhüllend) Vernichtung VO tür lebensunwert GE=

achtetem menschlichem Leben.“ Verständlicherweise wiırtt nationalsozialisti-
scher Wortgebrauch och immer seıne Schatten auf den heutigen, W1e€ sıch gCIaA-
de 1er zeıgt. Daher 1STt 1mM deutschen Sprachraum der Gebrauch des Wortes Eu-
thanasıe mı1ıt Konnotationen versehen, die sıch Umständen auch auf die Be-
urteilung der Fälle, die heute miıt diesem Namen bezeichnet werden, übertragen.
Das Mag eıne sachliche Auseinandersetzung erschweren. Die Deftini-
t10N bezieht sıch auf das, W as WIr „palliatıve Behandlung“ ZCNANNL haben, wäh-
rend die zweıte dem 1er verwendeten Gebrauch entspricht.
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Die Definıition des Duden besticht durch ıhre Sachlichkeıit, dıe 1L1LAall eın wen1g
1m französischen Aquivalent, dem „Petit Robert“, vermiıßt. Dort heißt CGS e
MedEuthanasıie in Europa  %E  Die Definition des Duden besticht durch ihre Sachlichkeit, die man ein wenig  im französischen Äquivalent, dem „Petit Robert“, vermißt. Dort heißt es: „1°  Med. ... Mort douce et sans souffrance. 2° Cour. Usage des procedes qui per-  mettent de häter ou de provoquer la mort pour delivrer un malade incurable de  souffrances extrömes, ou pour tout motif d’ordre Ethique.“ Die Formulierung  „mort douce“ ist zwar durchaus eine gängige Vokabel zur Bezeichnung eines  schmerzlosen Todes; aber könnte ihre leicht positive Konnotation nicht die ei-  gentliche Kernfrage dieser Handlung verschleiern?  Besonders kurz, aber dennoch pejorativ, gibt sich das „Oxford Dictionary“:  „(bringing about of a) mercifully easy and painless death (for persons suffering  from an incurable and painful disease)“.  Man sieht: Es ist offensichtlich schwierig, eine Handlung ohne deren zugrun-  de liegenden Motive zu beschreiben. Es versteht sich von selbst, daß diese nicht  Bestandteil einer ethischen Untersuchung sind, insofern man vom Handeln in  guter Absicht, von der sittlichen Güte auszugehen hat. Betrachtet man die Ge-  stalt der unterschiedlichen Fälle, die unter dem Thema Sterbehilfe subsumiert  werden, lassen sich, wie schon kurz angeschnitten, typischerweise drei verschie-  dene Formen dieser Handlung unterscheiden: aktive Euthanasie, passive Eutha-  nasie und Hilfe zur Selbsttötung.  Aktive Euthanasie  Mit diesem Namen wird landläufig die absichtliche Tötung eines Kranken auf  dessen eigenen Wunsch hin bezeichnet. Fehlt die Einwilligung des Patienten,  weil er nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen auszudrücken, spricht man von  der „unfreiwilligen“ aktiven Euthanasie. Das Attribut „(in-)direkt“ kennzeich-  net, ob der Kranke durch die Verabreichung einer in sich tödlichen Substanz  oder durch eine letztlich zum Tod führende Dosis an Beruhigungs- bzw.  Schmerzmitteln stirbt.  Diese Form der Sterbehilfe ist in keinem Land, also auch nicht innerhalb der  EG, legal. Sie stellt stets eine strafbare Handlung dar, da sie mangels spezifischer  Gesetze unter die Straftitel (Selbst-)Tötung, Totschlag oder Mord fällt. Das galt  auch für die „Tötung aus Mitleid“, die ein Arzt auf ausdrücklichen Wunsch des  Kranken hin begeht. Es verwundert daher nicht, daß der Weltärztebund in seiner  Deklaration von 1987 die aktive Euthanasie ablehnt.  Jede Form der absichtlichen Tötung, um die es sich ja hier handelt, wird eben-  falls in der europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950  verurteilt: „Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt.  Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils..., darf eine absichtliche  Tötung nicht vorgenommen werden“ (Abschn. I, Art. 2,1). Im schweizerischen,  é  545Mort douce Cu Sanmns souffrance. 20 Cour. sage des procedes quı PCI-
mefttent de häter de TOVOJUCI 1a MOTLTL POUTF delivrer malade incurable de
souffrances extremes, POUL LOULT motit dV’ordre ethıque.“ Die Formulierung
„MO douce“ 1St Z W al durchaus eıne gyangıge Vokabel ZUuUr Bezeichnung eınes
schmerzlosen Todes:; 1aber könnte ıhre leicht posıtıve Konnotatıon nıcht die e1-

gentliche Kernfrage dieser Handlung verschleiern?
Besonders kurz, 1aber dennoch peJoratıv, o1bt sıch das „Oxtford Dıictionary”:

„(Qbringing 1bout of A) mercıifully CaS V and paınless death (for PCISONS suffering
trom incurable and painful dısease)“.

Man sıeht: Es 1ST offensichtlich schwier12, eiıne Handlung hne deren ZUSTuN-
de liegenden Motiıve beschreiben. Es versteht sıch VO selbst, da{ß diese nıcht
Bestandteıl eıner ethischen Untersuchung sind, insofern INa  ; VO Handeln in

Absicht, VO  = der sıttlichen (sute auszugehen hat Betrachtet I1Lanl die (zJe-
stalt der unterschiedlichen Fälle, die dem 'IThema Sterbehiltfe subsumıert
werden, lassen sıch, W 1€ schon urz angeschnitten, typischerweıse reı verschıe-
dene Formen dieser Handlung unterscheiden: aktıve Euthanasıe, passıve Futha-
nasıe un Hılfe ZUTFr Selbsttötung.

Aktive Euthanasıe

Mıt diesem Namen wiırd Jandläufig dıe absichtliche Tötung eınes Kranken auft
dessen eigenen Wunsch hın bezeichnet. Fehlt die Einwilligung des Patıiıenten,
weıl C nıcht mehr ın der Lage 1St; seinen Wıiıllen auszudrücken, spricht 1L1LaAall VO

der ‚unfreiwilligen“ aktıven Euthanasıe. Das Attrıbut „(in-)direkt“ kennzeich-
NC ob der Kranke durch dıe Verabreichung einer 1in sıch tödlıchen Substanz
der durch eıne letztlich F 'Tod führende Dosıs Beruhigungs- bzw
Schmerzmutteln stirbt.

Diese orm der Sterbehilte 1St in keinem Land, also auch nıcht innerhal der

legal. S1e stellt eıne stratbare Handlung dar, da S1Ee mangels speziıfischer
(sesetze dıe Straftitel (Selbst-) Lötung, Totschlag der Mord fällt Das oilt
auch ftür die „Tötung A4US$S Mitleid“, die eın Arzt auf 1„usdrücklichen Wunsch des
Kranken hın begeht. Es verwundert daher nıcht, da{fß der Weltärztebund in seıner
Deklaratıon VO 198 / die aktıve Euthanasıe ablehnt.

Jede Oorm der 1bsichtlichen Tötung, die 6S sıch Ja 1er handelt, wırd eben-
talls 1ın der europäischen Menschenrechtskonvention VO November 1950

verurteılt: „Das Recht jedes Menschen auf das Leben wiırd gesetzlich geschützt.
Abgesehen VO der Vollstreckung eınes Todesurteıils..., dart eıne absichtliche

Tötung nıcht vorgenomm werden“ (Abschn. IM Art 21 Im schweizerischen,
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oriechıschen, dänıschen, isländischen, tinnıschen, österreichischen, deutschen
un: nıederländischen Stratrecht wırd allerdings die verbotene „Tötung auf
Verlangen“ e1gens als stratmıiıldernd aufgeführt“. Gelegentlich WIF: d aber diese
Gesetzgebung durch die tatsächliche Rechtsprechung abgeschwächt. Insbesonde-
K 1St das in Grofßfßbritannien der Fall, Arzte u  aan selten für eine aktive Eutha-
nasıe belangt werden, 1aber auch In Belgien un: Frankreıich, während spanısche
Gerichte eher eiıne CHSC Auslegung betreiben.

Die Nıederlande stellen iınzwıschen eiınen Sonderfall dar War verbietet Art
29%3 des Strafgesetzbuchs die „Tötung aut Verlangen“, implizıt also die aktıve
Euthanasıe, 1aber der Oberste Gerichtshof bıllıgt, auf der Grundlage eiıner
„Pflichtenkollision“, selit Anfang der achtzıiger Jahre die Sterbehilte eiınes Arztes,
ındem S1Ce nıcht strafrechtlich verfolgt, sotfern ZEWISSE Voraussetzungen erfüllt
sind Der Patıent, der och be] Bewußfßtsein ist, mu selinen Wunsch freı un
schriftlich geäußert haben: medizinısch besteht eın Anlaf ZuUur Hoffnung; die
Schmerzen sınd unerträglıch; eın 7zweıter AÄArzt bestätigt, da{ der Wunsch Ster-
ben angesichts der vorliegenden Umstände gerechtfertigt ISt;, SOWI1e die Verwen-
dung eines ANSCIMECSSCH dosierten Produkts®>. Eınıige dieser Krıterien sınd
VASC, da S1Ee sıch zwangsläufig auftf eıne subjektive Einschätzung stutzen mussen.
Was „unerträglıch‘ und „angemessen” 1St, bedarf eben immer och der SCHNAUC-
ICN Erläuterung.

Damıt eın möglıcher Mifßbrauch verhindert werden kann, 1St iın den Nıeder-
landen jede „Hilfeleistung be] Selbsttötung un aktives arztliches Eıngreıiten miıt
dem Ziel der Verkürzung der Lebensdauer eınes Patıenten hne dessen
Wunsch.. meldepflichtig“. Immerhin sah sıch das Justizmıinısterıum kürzlich
veranlaft, dieses nochmals testzustellen un eıne Erweıterung des Melde-
verfahrens ordern. Im selben Zusammenhang wurde auch betont, da{fß VO e1-
189188 „allgemeınen Bıllızung der aktıven Lebensbeendung be] komatösen oder gel-
stesschwachen Patiıenten“ ın den Nıederlanden nıcht gesprochen werden könne
Die 990 eingesetzte „Remmelink-Kommission“ weılst nach, da{fß durchschnitt-
ıch PTO Jahr VO 9000 Anfragen 2300 erfüllt werden, indem Ian das Leben des
Patıenten vorzeıtig beendet. Das sınd 1,5 Prozent aller 130000 jJahrlichen Todes-
tälle Allerdings ezieht sıch dıese Zahl 1L1UT auft die bekanntgewordenen Fälle
So steht vermuten, da{fß auch dort, W1e€ Z Beispiel In England eıne (Grau-
ZONEC verbleıibt, da{fß also aktıve Euthanasıe weıt Ööfter praktızıert wiırd, als CS die
offiziellen Zahlen besagen. Die Tatsache, da{fß eine Handlung häufig ausgeübt
wiırd, 1ST jedoch selbstverständlich eın ausreichender Nachweis ıhrer Berechti-
sSung Viele Diebstähle sınd Ja och eın Bewelıls tür die Erlaubtheit des Stehlens.

Die katholische Kırche hat sıch ıIn mehreren Stellungnahmen die aktive
Euthanasie ausgesprochen. Neben dem Argument, da der Mensch nıemals die
Verfügungsgewalt ber das Leben haben könne abgesehen vielleicht VO den
Tel „klassıschen“, WEeEeNN auch nıcht ımmer unumstrıttenen Ausnahmen katholi-
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scher Moraltheologie (Notwehr, Iyrannentötung, Todesstrafe) spielen auch
die möglıchen Folgen eine Rolle Insbesondere geht CS dabe] die Getahr eines
Mißbrauchs. Denkbar 1St CLWA, da{fß eın Kranker VO  H seiner Famiıulıie oder VO

Äth€fl Druck ZESCIZL wırd b7zw eınen solchen Druck verspuren ylaubt.
Weıter könnte Sal 1ın der Gesellschaftt die Bereitschaft wachsen, schwerkranke
un alte Menschen A tinanzıellen der sonstigen rwagungen heraus töten?.

Passıve Euthanasıe

Mıt dem Begriff „Passıve FEuthanasıe“ sınd alle Fälle angesprochen, ın denen le-
benserhaltende Ma{fißnahmen beendet der unterlassen werden, also ZU Beispiel
die Wiıederbelebung, künstliche Beatmung us uch hıerfür ex1istieren keine
einschlägigen (zjesetze. In Deutschland, Belgien und Frankreich lassen sıch och
die Tatbestände der „Iahrlässıgen Tötung“ un: der ‚unterlassenen Hiılteleistung“
ZUr Beurteilung heranzıehen.

Rechtsprechung un _lehre raumen mehrheitlich dem Patıenten das Recht eın,
eıne Behandlungsform abzulehnen, auch WE diese der Rettung se1ınes Lebens
dient. So werden, mıt Ausnahme VO  an Spanıen, iın der Regel Arzte VO den (5e-
richten passıver Sterbehiltfe nıcht belangt, sofern eıne ausdrückliche Fın-
verständniserklärung des Patıenten vorliegt.

Die römische Glaubenskongregation betont, da{ß be1 jeder Therapıe die Ver-
hältnısmäßigkeıt der Mittel gewahrt bleiben musse. Dabel stehen die betreffen-
den Entscheidungen „dem Gew1ssen des Kranken oder seıiner rechtmäfßigen Ver-
(FEeTET. WwW1€ auch der Arzte Z 7Zu dieser Entscheidungsfindung 1St eiıne Güterab-
wagung ertforderlıch, die 1U  — gelingen kann, „WCMNnN die Art der Therapie; der
rad ıhrer Schwierigkeiten..., der Aufwand SOWI1e die Möglichkeiten ıhrer
Anwendung mM1t den Resultaten verglichen werden, die I1nl Berücksichti-
SUuNng des Zustandes des Kranken SOWI1e seıiner körperlichen und seelıschen Kräfte

annn  “ Danach dürfen 1m Fall des unauthaltsamen Sterbens weıtere
Heılversuche unterbleıben, „ohne da{ß InNan jedoch die normalen Hılfen er-

Laist, die b in solchen Fiällen eiınem Kranken schuldet“ 1 Das annn ach ka-
tholischer Auffassung auch die Verabreichung VO Schmerzmutteln se1ın, die le-
bensverkürzend wiırken, also eıne „Handlung mıiıt Doppelwirkung“, W1€ S1Ee die
Tradition HENALTS be1 der CS sıch in Wirklichkeit eine Güterabwägung handelt.

Hıer wırd auch der wichtıige Unterschied ZUT aktıven Euthanasıe deutlich: Es

geht nıcht eiıne willentliche Herbeitührung des Todes durch eine aktıve
Handlung, sondern ein Sterbenlassen, indem 11a weıtere lebensverlängernde
Ma{fSnahmen unterlä{fßt. Entscheidendes Kriteriıum 1St also, inwıewelt der 'Tod
ohne medizinisch-technische Hılte VO  ; alleın eınträte. Diese Argumentatıon na-
ert sıch eiıner naturrechtlichen, allerdings LLUTL iınsofern die natürliche Gegeben-
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heıt, das „natürlıche“ Sterben also, Ausgangspunkt tür eıne Bewertung der Fol-
SCH 1St; dıe sıch aus iıhrer möglıchen Nichtbeachtung ergeben könnten. Denn CS

1St durchaus wahrscheıinlich, da{fß die Möglichkeit ZUiT: absichtlichen Tötung auft
Verlangen eıne Atmosphäre würde, 1ın der au mehr eıne treie Ent-
scheidung des Kranken möglıch ware. Schliefßlich ordert die nıcht mehr rück-
gaängıg machende Tötung eıne Sıcherheit ın der Entscheidung be1 allen Bete1-
ligten, die sıch qualitativ VO anderen nıchtsıttlichen Handlungen unterscheidet.
Es steht eben der fundamentalste nıchtsıttliche Wert, das Leben, auft dem Spiel.

Hılfe ZUur Selbsttötung
Be]l der Hılfe AT Selbsttötung wiırd dem Patıenten der Zugang eınem tür hn
tödlichen Miıttel ermöglıcht. Diese Hilteleistung 1St in Österreich, Dänemark,
Spanıen, den Niederlanden (nur be] eigennützıgen Otiıven des Helters) un
Großbritannien stratbar. In den anderen Ländern wırd diese nıcht verfolgt !!. Be-
sonders in Spanıen folgen die Gerichte der Gesetzgebung sehr > während
die Jurisprudenz eher eıne mıiıldere Posıtion vertritt. Von der Glaubenskongrega-
t10n wiırd dıe Selbsttötung, außer als Lebensopfter AaUS übergeordneten (relıg16-
sen) Motıven, 1InweI1ls auf die Oberherrschaft (zottes ber das Leben und
die Folgen tür dl€ „Nächsten“ (Famılıie, Gemeinschaft, Gesellschaft) ebenfalls
abgelehnt, selbstverständlich hne eıne Beurteilung der jeweılıgen Schuld des
einzelnen L

Wıe schon angedeutet, beschäftigt sıch 19888 selt einıger Zeıt auch die mMıt
der Sterbehilfe. Insbesondere wırd gegenwärtıg der „Schwartzenberg-Bericht“
intens1iv verhandelt. Dieser Bericht geht zurück auf eiınen Entschließungsantrag
ZAHT. Sterbebetreuung todkranker Patıenten, den die Europaabgeordnete VO Ha-
meldonck 1im Europäischen Parlament (ER) eingereıicht hatte und der iın der Ö1t-
ZUNg des 11 September 1989 gemäißs Geschäftsordnung den Ausschufßß
tür Umweltfragen, Volksgesundheıit un: Verbraucherschutz (UMWE) überwie-
SC  z wurde. Am Dezember 1989 beschlofß dıeser, eınen Bericht auszuarbeıten,
und benannte den EP-Abgeordneten Schwartzenberg als Berichterstatter.

Das Auftauchen dieses Antrags War ın sıch nıcht weıter ungewöÖhnlıich. Das
hatte sıch schon früher mı1t der Sıtuation Kranker un eınes „würdıgen“ 4O

des Sterbender beschäftigt, in der „Europäischen Charta tür die Rechte des
Kranken“ VO 19 Januar 9054 un in der „Europäischen Charta tür Kınder in
Krankenhäusern“ VO Maı 1986 In der ErstgenannNteEN hatte CS schon damals
den Versuch gegeben, eiınen Passus ZUT FEuthanasıe einzufügen. Der Anderungs-
vorschlag WUTF: de jedoch nıcht akzeptiert *. In der Sıtzung des 13 Maı
991 schlug diıe Sozıialıstische Fraktion be1 der Diskussion der Tagesordnung
VOI, die Schwartzenberg-Berichte 1I1DS un ZUT: Sterbebegleitung gemeınsam
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diskutieren. Dieser Vorschlag wurde aber zurückgezogen. iıne gut unterrich-
tete Presseagentur *“ verbreıtete daraufhın, der Grund hierfür se1 SCWESCH, Pro-
bleme mıt den Europäischen Volksparteien (EMP) TE vermeıden. Im Herbst des-
selben Jahres fand diesem Bericht November 1991 eiıne öffentliche VE
hörung des MWE 9 der acht Experten 1mM Rahmen der Vorbereıitung e1-
81 endgültigen Schwartzenberg-Berichts teilnahmen.

In der Folge kam 6S ZU Kompetenzstreıit miıt dem Rechtsausschußß. Er be-
strıtt die Zuständigkeıt des MWELE für Fragen der Futhanasıe und verlangte, die
entsprechenden Abschnıiıtte streichen. Der Konflikt entzuündet sıch also den
Punkten, der Bericht se1ın eigentliches, selbstgewähltes Aufgabengebiet, die
Sterbebegleitung, verläfßt, sıch der FEuthanasıe 7zuzuwenden. Der Bericht
welst gerade dort, C diese beiden Themen vermischt, ein1ıge Mängel und Un-
siıcherheıiten auf, Z Beispiel dort, dıe Ansıcht dem ZU Entscheidung
vorgelegt wird, „dafß beım Fehlen jeder kuratıven T Pherapie und nach dem Fehl-
schlagen VON pallıatıver Behandlung, un jedes Mal; WE eın ın vollem Be-
wulfßstseiın befindlicher Kranker nachdrücklich un unablässıg fordert, da  C seıner
Exıstenz, die für ıh jede Würde verloren hat, eın Ende ZESCTIZL wiırd, und

eın Kollegium VO Arzten teststellt, da{fß O® unmöglich 1St NCUC Be-

handlungen anzuwenden, diese Forderung befriedigt werden mufß, ohne da{fß auf
diese Weiıse die Achtung VOTL dem menschlichen Leben verletzt wiıird“ Ja, die
Hılfe des Ärztes,; die CD ıhm ermöglıcht, friedlich für ımmer einzuschlafen...,
bedeutet... Achtung VOT dem Leben“ l Es wiırd also eıne Pflicht un nıcht 1LL1UT

dl€ Erlaubnıis ZUT Sterbehilte ftormuliert.
Man annn darüber streıten, ob die Wendungen „seıner Fxıstenz eın Ende SEei-

zen  6 bzw „friedlich für ımmer einschlafen“ Euphemismen der doch NUL, be1-
spielsweıse eiınes Wechsels 1im Ausdruck, Umschreibungen des Wortes
„töten“ sind, das tatsächlich 190088 selten verwandt wırd Jedenfalls entsteht Z7U WEIL-
len die Vermutung, 1eSs geschehe vielleicht, eınen Gefühlsappell für dıe e1ge-
11C Sache SeEtZEN och erleichtert eıne möglichst wertfreıie Sprache die eur-

teılung schwierıiger ethischer Fragen. Gerade bei der Sterbehilte 1STt der kritische
Punkt die absichtliche Tötung eınes Menschen, und se1 6S auch auft dessen e1ge-
1611 Wunsch hın Zumuindest 1im Rechtsbereich 1st aS; Ww1e€ WIr gesehen haben,
Ausgangspunkt der Beurteilung. Deftinıiert InNnan diese jedoch lange u bıs
Ian eınen „Dienst Leben“ erhält,; scheıint für eıne sachliche Diskussion
nıchts se1n, zumal durch solche Formulierungen die Getahr VO

Zirkelschlüssen waächst.
Dıie postulierte Pflicht Z Sterbehilte ergıbt sıch AUS$S der „bewufßten“ Forde-

rung des Kranken, der seıne Würde „verloren“ habe Schon 1er wiırd deutlich,
da der Bericht nıcht sehr geschickt mıiıt der Menschenwürde argumentiert. Fın-
mal wiırd davon gesprochen, da{ß s1€, mıt der „Spiritualität”, „Grund-
lage“ des menschlichen Lebens sel. Nun 1Sst das Wort „Spiritualıtät“ 1m (7e-
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brauch mehrdeutig. Es kann, ach dem Duden, „Geistigkeit, inneres Leben, Ze1-
st1ges Wesen“ bedeuten, der Gegensatz also N dem, W 4S „Materıalıtät“
wırd Demnach basiere das Leben des Menschen nıcht auf eıner materıialen
Grundlage in orm des Körpers un all dessen, W as ıhn erhält (Natur), da die
„menschlıche ExıstenzLars Reuter  brauch mehrdeutig. Es kann, nach dem Duden, „Geistigkeit, inneres Leben, gei-  stiges Wesen“ bedeuten, der Gegensatz also zu dem, was „Materialität“ genannt  wird. Demnach basiere das Leben des Menschen nicht auf einer materialen  Grundlage in Form des Körpers und all dessen, was ihn erhält (Natur), da die  „menschliche Existenz ... sich ... nicht auf die Körperfunktionen, d.h. die Le-  bensvorgänge reduzieren“ lasse, sondern allein auf der Geistigkeit und der  „Würde“. Dieser Kausalzusammenhang ist nur so logisch, wie es eine Petitio  principii sein kann, und aus empirischer Sicht zumindest eigenartig; wenn man  von den Grundlagen des menschlichen Lebens spricht, bezieht man sich ja aus-  drücklich auf einen Teilaspekt und eben nicht auf die Gesamtheit der menschli-  chen Existenz. Eine Analogie aus der Moraltheologie: Dort wird das Leben als  der fundamentalste, aber nicht als der höchste Wert des Menschen bezeichnet.  „Fundamental“, da er die Bedingung der Möglichkeit des höchsten Wertes ist.  Wenn man sich nun mit diesem fundamentalen Wert und seinen Erfordernissen  beschäftigt, leugnet man ja nicht die Bedeutung des höchsten Wertes. Es kommt  eben darauf an, was der jeweilige Gegenstand einer Untersuchung sein soll. Al-  lerdings bleibt die zitierte Formulierung nicht ganz exakt, da die Grundlage des  menschlichen Lebens die natürliche und übernatürliche Ordnung ist, theologisch  gesprochen also Natur und Gnade,  Die Würde existiert selbstverständlich nicht dem Menschen vorgängig, da sie  sich erst mit seinem Leben als Selbstwert ergibt, eine, zugegeben, etwas banale  Aussage, In Punkt € des Berichts wird nun das „Bewußtsein“ zur Definition des  Menschen herangezogen. Das sei es, „was den Menschen ausmacht“. Einmal ist  es also das Bewußtsein, das den Menschen zum Menschen macht, in Form einer  Reflexion über sich selbst etwa, was implizit Kindern, geistig Kranken und Be-  wußtlosen das Menschsein abspräche; ein andermal ist es die Würde, die  menschliches Leben als solches bestimmt. Die Wahl dieser beiden Kriterien ist,  wie gezeigt, nicht glücklich.  Weiter wird behauptet, körperliche Schmerzen seien „sinnlos und unheilvoll“  und könnten die Menschenwürde so sehr verletzen, daß einem menschlichen Da-  sein jede „Würde“ genommen sei. Die Schmerzen als sinnlos zu bezeichnen, er-  scheint aus religiöser Sicht gewagt, es sei denn, man verwendet dieses Wort im  Sinn von „Übel“; das sind sie, insofern sie einen Mangel an Gesundheit darstel-  len. Aus biologischer Sicht sind sie es mindestens immer dann nicht, wenn sie als  „Frühwarnsystem“ dienen. Angemessenerweise könnte man also höchstens von  der Sinnlosigkeit mancher Schmerzen sprechen. Davon abgesehen können  Schmerzen nur dann die Würde verletzen, wenn sie jemandem von einer anderen  Person unter Mißachtung der persönlichen Integrität zugefügt werden, wie dies  etwa bei der Folter der Fall ist. Allerdings bedeutet das Wort „verletzen“ ja nicht  „mindern“, was bei der Würde auch ein sehr merkwürdiger Gedanke wäre. Wie  sollte man sich denn die verschiedenen Grade der menschlichen Würde vorstel-  550sıchLars Reuter  brauch mehrdeutig. Es kann, nach dem Duden, „Geistigkeit, inneres Leben, gei-  stiges Wesen“ bedeuten, der Gegensatz also zu dem, was „Materialität“ genannt  wird. Demnach basiere das Leben des Menschen nicht auf einer materialen  Grundlage in Form des Körpers und all dessen, was ihn erhält (Natur), da die  „menschliche Existenz ... sich ... nicht auf die Körperfunktionen, d.h. die Le-  bensvorgänge reduzieren“ lasse, sondern allein auf der Geistigkeit und der  „Würde“. Dieser Kausalzusammenhang ist nur so logisch, wie es eine Petitio  principii sein kann, und aus empirischer Sicht zumindest eigenartig; wenn man  von den Grundlagen des menschlichen Lebens spricht, bezieht man sich ja aus-  drücklich auf einen Teilaspekt und eben nicht auf die Gesamtheit der menschli-  chen Existenz. Eine Analogie aus der Moraltheologie: Dort wird das Leben als  der fundamentalste, aber nicht als der höchste Wert des Menschen bezeichnet.  „Fundamental“, da er die Bedingung der Möglichkeit des höchsten Wertes ist.  Wenn man sich nun mit diesem fundamentalen Wert und seinen Erfordernissen  beschäftigt, leugnet man ja nicht die Bedeutung des höchsten Wertes. Es kommt  eben darauf an, was der jeweilige Gegenstand einer Untersuchung sein soll. Al-  lerdings bleibt die zitierte Formulierung nicht ganz exakt, da die Grundlage des  menschlichen Lebens die natürliche und übernatürliche Ordnung ist, theologisch  gesprochen also Natur und Gnade,  Die Würde existiert selbstverständlich nicht dem Menschen vorgängig, da sie  sich erst mit seinem Leben als Selbstwert ergibt, eine, zugegeben, etwas banale  Aussage, In Punkt € des Berichts wird nun das „Bewußtsein“ zur Definition des  Menschen herangezogen. Das sei es, „was den Menschen ausmacht“. Einmal ist  es also das Bewußtsein, das den Menschen zum Menschen macht, in Form einer  Reflexion über sich selbst etwa, was implizit Kindern, geistig Kranken und Be-  wußtlosen das Menschsein abspräche; ein andermal ist es die Würde, die  menschliches Leben als solches bestimmt. Die Wahl dieser beiden Kriterien ist,  wie gezeigt, nicht glücklich.  Weiter wird behauptet, körperliche Schmerzen seien „sinnlos und unheilvoll“  und könnten die Menschenwürde so sehr verletzen, daß einem menschlichen Da-  sein jede „Würde“ genommen sei. Die Schmerzen als sinnlos zu bezeichnen, er-  scheint aus religiöser Sicht gewagt, es sei denn, man verwendet dieses Wort im  Sinn von „Übel“; das sind sie, insofern sie einen Mangel an Gesundheit darstel-  len. Aus biologischer Sicht sind sie es mindestens immer dann nicht, wenn sie als  „Frühwarnsystem“ dienen. Angemessenerweise könnte man also höchstens von  der Sinnlosigkeit mancher Schmerzen sprechen. Davon abgesehen können  Schmerzen nur dann die Würde verletzen, wenn sie jemandem von einer anderen  Person unter Mißachtung der persönlichen Integrität zugefügt werden, wie dies  etwa bei der Folter der Fall ist. Allerdings bedeutet das Wort „verletzen“ ja nicht  „mindern“, was bei der Würde auch ein sehr merkwürdiger Gedanke wäre. Wie  sollte man sich denn die verschiedenen Grade der menschlichen Würde vorstel-  550nıcht auf die Körperfunktionen, die 1
bensvorgänge reduzieren“ lasse, sondern allein aut der Geıistigkeit un der
„Würde“. Dieser Kausalzusammenhang 1St 1Ur logisch, WI1€E x eine Petit1io0
princıpiu sein kann, un us empirischer Sıcht zumındest eigenartıg; WENN INnan

den Grundlagen des menschlichen Lebens spricht, bezieht INnan sıch Ja UuSs-
drücklich aut eınen Teıilaspekt un eben nıcht aut die Gesamtheıiıt der menschlıi-
chen Exıstenz. 1ıne Analogıe aus der Moraltheologie: Dort wırd das Leben als
der tundamentalste, aber nıcht als der höchste Wert des Menschen bezeichnet.
„Fundamental“, da er die Bedingung der Möglichkeit des höchsten Wertes 1St
Wenn a S1C NUun mMiıt diesem tundamentalen Wert und seiınen Ertordernissen
beschäftigt, leugnet an Ja nıcht die Bedeutung des höchsten Wertes. Es kommt
eben darauf All, W as der jeweılıge Gegenstand einer Untersuchung seın soll Al
lerdings bleibt die zıitierte Formuhlierung nıcht anz exakt, da die Grundlage dCS
menschlichen Lebens die natürliche und übernatürliche Ordnung 1St, theologisch
gesprochen also Natur und Gnade

Jie Würde existiert selbstverständlich nıcht dem Menschen vorgängıg, ca S1E
siıch mMit seinem Leben als Selbstwert ergibt, eine, zugegeben, CLWAas banale
Aussage., In Punkt ® des Berichts wiırd Nun das „Bewufstsein“ Definition des
Menschen herangezogen. [)as Ö  SC1I C5, „ Was den Menschen ausmacht“. Fiınmal ist

also das Bewußtsein, das den Menschen A 08 Menschen macht, in FHorm einer
Retflexion über sıch selbst CLWA, W 4S implızıt Kıindern, geIst1g Kranken und Be-
wufltlosen das Menschsein abspräche; eın andermal 1Sst die Würde, dıe
menschliches Leben als solches bestimmt. Die Wahl dieser beiden Kriterien 1St,
WI1e vezeıgt, nıcht glücklich.

Weıter wırd behauptet, körperliche Schmerzen seı1en „sınnlos und unheılvoll“
und könnten die Menschenwürde SO schr verletzen, da{fß eiınem menschlichen [)a-
seın jede „Würde“ SCHOMMCN S@1. Die Schmerzen als sınnlos 7a bezeichnen, CI -
scheint AaUS relig1öser Sıcht gCWaRT, se1l denn, Nan verwendet dieses Wort mmM
Sınn „Übel“; das sınd S1e, insotern S1E einen Mangel an Gesundheit darstel-
len. Aus biologischer Sıcht sınd S1E mındestens ımmer dann nıcht, WCNNN SIE als
„Frühwarnsystem“ dıenen. Angemessenerweılse könnte Nan also höchstens
der Sinnlosigkeit mancher Schmerzen sprechen. Davon abgesehen können
Schmerzen dann die Würde verletzen, WCNN S1E jemandem eiıner anderen
Person uUunt Mifßachtung der persönlichen Integrität zugefügt werden, WwI1e dies

bei der Folter der Fall 1STt Allerdings bedeutet das Wort „verletzen“ Ja nıcht
„mindern“, W as bei der Würde auch eın sehr merkwürdiger Gedanke ware. Wıe
sollte Nan sıch ennn die verschiedenen Grade der menschlichen Würde vorstel-
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en? S1e 1St, 7zumındest in wertethischer Auffassung, STETS eın Wert, der nıcht
durch die Anerkennung eınes anderen entsteht, eın Selbstwert also, der in sıch
keiner weıteren Begründung bedarft.

Krankheıt und Schmerzen tühren nach Auffassung des Berichterstatters Zu

yänzlichen Verlust der Würde, s @1 U NnOC „eın Daseıin beenden“ 4 wäh-
rend CS Begınn der Begründung hiefß, die Würde „bestimme das menschliche
Leben“ Der Gang dieser Begründung 1st klar Wenn die Würde ein Leben als
menschliches Leben qualifiziert und zugleich Krankheit un Schmerzen diese
Würde beeinträchtigen der Sal beseitigen können, handelt C sıch ab einem be-
stimmten Punkt ON hG och u  - eın „Daseın“, das beendet wırd Man mu{fß dies
mindest als eine Form der Erschleichung eines Werturteils ansehen.

[Das Problem liegt schon in der Verwendung des Wortes „Würde“ | D wırd im
heutigen Sprachgebrauch sowohl für sittlich richtige als auch tür sıttlıch ULE
Sachverhalte benutzt. Meıstens dient ® Zu Bezeichnung der menschlichen Inte-

orität. Diese wiırd ımmer dann verletzt, WeNnNn jemand eınen anderen Menschen
nıcht mehr als seinesgleichen behandelt, also Beispiel willkürlich, der ıhm

das Menschseın abspricht. s hat sıch allerdings aUC eingebürgert, nıcht
100 diese (sıttlich schlechten) Handlungen, sondern auch sittlich alsche als
„unwürdig“ Zu bezeichnen, also alle Fälle, W O in (sıttlıch) gyuter Absıcht (sıttlich)
talsche Entscheidungen gefällt werden. Dies Mag ZUIN Beispiel beı einem (zesetz
der Fall se1IN, das, 117 ZULCr Absıcht erstellt, dennoch manche Härtetfälle ML sıch
bringt. Hıer spricht Nan dann gelegentlich auch einem „unwürdigen“ (ze-
ıA Nicht alles, W 4S Nan als „menschen(un)würdig“ bezeichnet, ist also dem-
nach auch wirklich (Miß-)Achtung der menschlichen Integrität.

Um dem Bericht insgesamt gerecht zZu werden, mu{ Nan allerdings auch das
lıterarısche („enus beachten. Der vorliegende 'Text iSt; auch WEeNN w sıch durch-
4AaUS bemüht, eine dementsprechende Sprache A tühren, keın philosophischer
oder theologischer Text, allerdings auch eın Gesetzesentwurt. [)Das ‘uropapar-
lament hat Ja NUur dıe Möglıichkeit, der EG-Kommıissıon, dıe das Initiativrecht tür
Gemeinschaftsmafßnahmen besitzt, un dem Mınıisterrat, dem einzıgen EG-Be-

schlufßorgan, Stellungnahmen zuzuleıten, die diese beiden in iıhrer Entschei-
dungsfindung beeintlussen können. Manches iın dem Bericht erinnert darum
auch eher anl Paränese als anl eiıne wissenschaftliche Untersuchung, womıt aber in
keiner Weise die Qualitäten des Berichterstatters geleugnet werden sollen.

3.e1 allem Verständnıs tür das Anlıegen des Ausschusses,; in dem schwierigen
Grenzbereich, der bei der Begleitung Sterbender entsteht, eiıne Hilte geben Zu

wollen, Sleibt darum eine leichte Verwunderung über die eindeutige Stellung-
nahme bestehen. Schliefßlich wiırd darın, wıe dıe Kommuıssıon der Bischöte der

COMECE) zutreffend bemerkt, „dıe freiwillige Futhanasıe ZUMN ersten Mal
ausdrücklich zugelassen ın eınem offiziellen Dokument eiıner europäischen In-

STAaNZ, deren FEinflufß nıcht unterschätzt werden darf“ 17
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